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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1993

Norm

StGB §129 Z2

Rechtssatz

Ö/nen bedeutet, daß sich der Täter gewaltlos, jedoch durch Verwendung eines der im § 129 Z 1 StGB bezeichneten

Mittel den unmittelbaren Zugriff auf den Inhalt des Behältnisses verschafft.
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